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Gesetzgebung: Mehr Verbraucherschutz bei Immobilienfinanzierung

Die entsprechende Richtlinie führt zu Änderungen im gesamten Prozess der Immobilienkreditvergabe – von der
Werbung über Kreditwürdigkeitsprüfung bis hin zu Beratungsleistungen. Gelten sollen die Vorschriften sowohl für
Darlehensgeber als auch Vermittler.
In Umsetzung des Koalitionsvertrages soll künftig der Honorar-Immobiliendarlehensberater eingeführt werden.
Ebenfalls auf eine Vereinbarung der Koalition geht das Vorhaben zurück, Darlehensgeber dazu zu verpflichten, bei
„dauerhafter und erheblicher Überziehung“ des Kontos eines Darlehnsnehmers eine Beratung über kostengünstigere
Alternativen zur genutzten Überziehungsmöglichkeit anzubieten.
(Quelle: hib Nr. 510 vom 9. 10. 2015)
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